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Vertrag 

 
zwischen 

 
der Stadt Boizenburg/Elbe 

(nachfolgend Stadt genannt), 

 
und 

 
 

dem Landkreis Ludwigslust-Parchim 
(nachfolgend Landkreis genannt), 

 
 
 

über die Abordnung von Beschäftigten der Stadt. 
 

 
 
 

§ 1 Vertragsgegenstand 
 

Die in der Anlage aufgeführten Beschäftigten der Stadt werden als Bürgerberater 
bzw. Vertretung im „Kooperativen Bürgerbüro“ (Landkreis und Stadt) eingesetzt und 
erbringen im Rahmen ihrer Generalisten-Tätigkeit Leistungen sowohl für den 

Landkreis als auch für die Stadt. 
 

Die Stadt stellt dem Landkreis die in der Anlage aufgeführten Beschäftigten für die 
Auftragstätigkeiten des Landkreises im Rahmen des “Kooperativen Bürgerbüros” im 
Wege der Abordnung nach § 4 Abs.1 TVöD insgesamt für eine wöchentliche 

Arbeitszeit von 80 Stunden zur Verfügung. 
 

Sollten sich im Rahmen des Projektes andere Abordnungszeiten ergeben, erfolgt 
eine Anpassung dieses Vertrages. 

 
Durch die Abordnung wird zwischen dem Landkreis und den Beschäftigten kein 
Arbeitsverhältnis begründet. 

 
Änderungen der Art der übertragenen Tätigkeiten über die in Satz 1 aufgeführte 

Tätigkeit hinaus für die Mitarbeiter der Stadt durch den Landkreis bedürfen der 
gesonderten Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt. 
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§ 2 Vertragsdauer, Kündigung 

 
Die Beschäftigten werden dem Landkreis mit Wirkung vom 01.10.2013 abgeordnet. 

 
Die einzelne Abordnung endet, ohne dass es einer (Teil-) Kündigung dieses 
Vertrages bedarf, sobald der jeweilige Beschäftigte aus dem Dienst der Stadt 

ausscheidet oder sich sein Aufgabengebiet so verändert, dass er keine Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem “Kooperativen Bürgerbüro“ wahrnimmt. Der Vertrag 

besteht in diesem Falle hinsichtlich der übrigen Beschäftigten fort, solange er nicht 
gekündigt wird. 
 

Diese Vereinbarung tritt zum 01.10.2013 in Kraft und gilt unbefristet. 
 

Sie endet, wenn der öffentlich-rechtliche Vertrag vom .... zur Einrichtung eines 
gemeinsamen „Kooperativen Bürgerbüros“ der Stadt Boizenburg gekündigt wird mit 
dem Ende dieses Vertrages. 

 
 

§ 3 Arbeitsbedingungen 
 

Das Arbeitsverhältnis der in der Anlage aufgeführten Beschäftigten richtet sich nach 
den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen mit der Stadt. Der Einsatz erfolgt im 
„Kooperativen Bürgerbüro“ am Standort Boizenburg. Schulungen erfolgen auch an 

den Standorten des Landkreises. 
 

 
§ 4 Personalkosten    
 

Die Personal- und Personalnebenkosten für die abgeordneten Beschäftigten werden 
von der Stadt getragen. 

Deren Erstattung durch den Landkreis ist durch die Finanzierungsregelung im § 2  
Absatz 5 des Öffentlich-rechtlichen Vertrages vom ………….. zur Einrichtung eines 
gemeinsamen „Kooperativen Bürgerbüros“ in Boizenburg abgegolten. 

 
§ 5 Sonstige Regelungen, Haftung 

 
Die Beschäftigten unterstehen in dienstlicher Hinsicht auch während der Zeit ihrer 
Tätigkeit für den Landkreis der Stadt. Sie unterliegen in dieser Zeit jedoch für die 

Aufgaben des Landkreises den fachlichen Weisungen des Landrates. 
 

Die Urlaubs- bzw. Freistellungsgewährung erfolgt in Absprache mit dem Landkreis. 
 
Fügen die in der Anlage aufgeführten Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit für den 

Landkreis Dritten Schäden zu, so haftet hierfür der Landkreis. Wird die Stadt 
insoweit von Dritten in Anspruch genommen, so stellt sie der Landkreis von der 

Haftung frei. 
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Entsteht dem Landkreis durch die Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Erfüllung 

der ihnen im Rahmen der Abordnung übertragenen Aufgaben ein Schaden, so haftet 
die Stadt nur insoweit, als sie von den Mitarbeitern Regress erlangen kann. 

 
Landkreis und Stadt unterrichten sich unverzüglich über arbeitsrechtlich relevante 
Vorkommnisse. 

 
 

§ 6 Sonstiges 
 
Nebenabreden bestehen nicht. Vertragsänderungen und Zusätze bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. 
 

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung als nichtig erweisen, so 
wird dadurch die Gültigkeit der Gesamtvereinbarung im Übrigen nicht berührt. Die 
Vertragsparteien verpflichten sich, die nichtige Klausel oder ihre Teile durch eine 

solche Fassung zu ersetzen, die dem gewollten Ergebnis am nächsten kommt. 
 

 
 

 
 
 

Parchim,       Boizenburg,  
 

 
Landkreis Ludwigslust-Parchim   Stadt Boizenburg/Elbe 
Der Landrat      Der Bürgermeister 

 
 

 
__________________    __________________  
Rolf Christiansen     Harald Jäschke 

Landrat      Bürgermeister 
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Anlage 1         

 
Folgende Beschäftigte der Stadt nehmen im Rahmen des “Kooperativen 

Bürgerbüros” als Bürgerberater Aufgaben für den Landkreis Ludwigslust-Parchim 
und für die Stadt Boizenburg/Elbe wahr: 
 

Name des Beschäftigten Organisationseinheit 

 Bürgerbüro 

 Bürgerbüro 

 Bürgerbüro 

 Bürgerbüro 
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Zwischen 

 
Der Stadt Boizenburg/Elbe 

vertreten durch den Bürgermeister 
 
und  

 
Frau/Herrn ... 

 
wird in Ergänzung des Arbeitsvertrages vom ______ Folgendes vereinbart: 
 

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim und die Stadt Boizenburg/Elbe haben 
beschlossen, kommunale Dienstleistungen gemeinsam im Rahmen eines 

„Kooperativen Bürgerbüros“ anzubieten. Die Aufgabenerledigung erfolgt durch 
Bürgerberater der Stadt. 
 

Herr/Frau ... erklärt sich damit einverstanden, beginnend mit dem 01.10.2013 
gemäß § 4 Abs.1 TVöD für wöchentlich 13 Stunden zum Landkreis Ludwigslust-

Parchim abgeordnet zu werden. Er/Sie nimmt in diesem zeitlichen Umfang im 
Rahmen des „Kooperativen Bürgerbüros“ anteilig für den Landkreis Ludwigslust-

Parchim Aufgaben wahr.  
 
Durch die Abordnung wird kein Beschäftigungsverhältnis zum Landkreis 

Ludwigslust-Parchim begründet. Das Beschäftigungsverhältnis mit der Stadt 
Boizenburg/Elbe besteht unverändert fort. 

 
Arbeitsort ist ab dem 01.10.2013 bis zur Beendigung der Abordnung 
Boizenburg/Elbe. 

 
Frau/Herr... untersteht bei der Erledigung der Aufgaben für den Landkreis 

Ludwigslust-Parchim in fachlicher Hinsicht dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, in 
dienstlicher Hinsicht der Stadt Boizenburg/Elbe. 
 

Die Abordnung kann durch den Arbeitgeber jederzeit beendet werden. 
 

 
 
Boizenburg/Elbe, 

 
 

Frau/Herr ....      Bürgermeister 


